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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer und weitere Abgeordnete haben 

am 26. November 2020 unter der Nr. 4365/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Projekt „Zielland Österreich“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

• Wie viele Personen des Bundesministeriums für Inneres sind fix für dieses Projekt 

gebunden? 

• Wie viele Personen des Bundesministeriums für Inneres sind teilweise für dieses Projekt 

gebunden und in welchem Ausmaß? 

Das Projektkernteam „Zielland Österreich“ setzt sich aus vier Personen zusammen. Die 

Mitglieder des Kernteams sind insgesamt im Ausmaß von etwa einem Vollzeitäquivalent in 

das Projekt eingebunden. Weitere Personen aus dem Personalstand des 

Bundesministeriums für Inneres können bedarfsorientiert miteinbezogen werden. 

Zu den Fragen 3 bis 6: 

• Sind auch Personen anderer Ministerien in dieses Projekt eingebunden? 
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• Wenn ja, wie viele Personen sind – gegliedert nach Ministerien – in dieses Projekt 

eingebunden? 

• Wenn ja, in welcher Form sind diese Personen jeweils eingebunden? 

• Wenn nein, warum werden Expertisen aus anderen Ministerien bei diesem Projekt 

nicht benötigt? 

Nein, es sind keine Personen aus anderen Ministerien in das Projekt miteingebunden. 

Bei Bedarf kann Expertise aus anderen Ressorts punktuell beigezogen werden. Eine 

darüber hinaus gehende Einbindung wird momentan als nicht erforderlich erachtet. 

Zu den Fragen 7 bis 10: 

• Werden für dieses Projekt auch externe Personen, Universitäten, Institute, 

Organisationen, Vereine oder sonstige Institutionen eingebunden? 

• Wenn ja, welche sind das namentlich im Detail? 

• Wenn ja, in welcher Form werden diese jeweils im Detail eingebunden sein? 

• Wenn nein, warum werden Expertisen aus anderen Quellen für dieses Projekt nicht 

benötigt? 

 Ja, in das Projekt werden im Rahmen von Subaufträgen auch externe Personen, 

Universitäten, Institute, Organisationen, Vereine und/oder sonstige Institutionen 

eingebunden. 

Wesentliche Teile der empirischen Durchführung der Studie werden von externen und 

unabhängigen Wissenschaftlern/innen bzw. Forschungseinrichtungen durchgeführt 

(werden).  

Die qualitativen Befragungen der Fokusgruppen in Österreich werden von der Firma 

Transcultural Campaigning, die quantitative Befragung in Österreich wird von der Firma 

MAKAM Research GmbH durchgeführt. Beide Forschungsinstitute sind als Bestbieter aus 

den Vergabeverfahren hervorgegangen. Alle weiteren Subaufträge wurden zum 

Anfragezeitpunkt noch nicht vergeben. 

Zur Frage 11: 

• Wie viel kostete die Vorbereitung dieses Projektes bis zum Start der operativen Phase 

in Form der Kick-Off-Veranstaltung? 
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Für die Vorbereitung des Projekts bis zum Start der operativen Phase in Form der Kick-Off-

Veranstaltung sind keine gesonderten Kosten angefallen. 

Zur Frage 12: 

• Welche budgetären Mittel sind konkret seitens des Bundesministeriums für Inneres für 

den gesamten Projektzeitraum vorgesehen? 

Für den dreijährigen Projektzeitraum wurden Gesamtkosten in der Höhe von € 639.481,80 

budgetiert. Diese Kosten enthalten auch die anteiligen Personalkosten des 

Projektpersonals in Höhe von 30,33 % (rd. € 193.960,00) der Gesamtkosten. 

Zur Frage 13: 

• Wie hoch gestaltet sich die Kofinanzierung durch den „Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds“ (AMIF)? 

Die Kofinanzierung aus AMIF-Mitteln beläuft sich auf rd. 41,2 % der Gesamtausgaben oder 

maximal € 263.333,33. 

Zu den Fragen 14, 15 und 16: 

• Gibt es weitere Kofinanzierungen bzw. sind solche angestrebt? 

• Wenn ja, durch wen gibt es fix oder möglicherweise namentlich konkret noch 

Kofinanzierungen? 

• Wenn ja, in welcher Höhe gestalten sich diese Kofinanzierungen jeweils? 

Nein. Es gibt weder weitere Kofinanzierungen noch sind solche angestrebt. 

 

Karl Nehammer, MSc 
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